
814 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

30. 6. 1965 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom , 
mit' dem das Schulorganisationsgesetz abge­

ändert wird 

Der. Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/ 
1962, in der Fassung des Artikels I des Budget­
sanierungsgesetzes 1963, BGBl. Nr. 83, wird ab­
geändert wie folgt: 

1. Im § 10 Abs. 1 ist zwischen den Worten 
"Naturgeschichte" und "Naturlehre" das Wort 
"und" durch einen Beistrich zu ersetzen. 

2. § 25 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Sonderschulen sind je nach den örtlichen 
Erfordernissen selbständig oder als Sonderschul­
klassen, die einer Volks- oder Hauptschule oder 
einer Sonderschule anderer Art angeschlossen 
sind, zu führen. Ferner können in einer Sonder­
schulklasse Abteilungen eingerichtet werden, die 
verschiedenen Sonderschularten entsprechen." 

3. Im § 39 sind 

a) im Abs. 4 Z. 1 lit. b die Worte ,,(1. bis 
5. Klasse)" zu ersetzen durch die Worte ,,(5. bis 
9. Klasse)"; weiters hat 

b) Abs. 5 zu lauten: 
,,(5) Die Lehrpläne des Aufbaugymnasiums und 

des Aubaurealgymnasiums (§ 37 Abs. 3), des 
Gymnasiums für Berufstätige und des Real­
gymnasiums für Ber.ufstätige (§ 37 Abs. 4 und 
5) sowie der Sonderformen nach § 37 Abs. 6 
haben sich im wesentlichen nach den Lehrplänen 
der entsprechenden, im § 36 genannten Formen 
zu richten."; ferner sind 

c) im Abs. 6 die beiden ersten Sätze durch 
folgenden Satz zu ersetzen: 

"Die Lehrpläne der Höheren Internatsschulen 
(§ 38) haben sich nach dem Lehrplan einer der 
in den §§ 36 und 37 genannten Formen zu rich­
ten, wobei zum Zwecke der Erfüllung der Auf­
gaben der Höheren Internatsschulen im Sinne 
des § 38 Abs. 2 zusätzliche Pflichtgegenstände 
(§ 8 Abs. 1 lit. c bis e) sowie Freigegenstände 
und unverbindliche übungen (§ 8 Abs. 1 lit. f) 
vorgesehen werden können." 

4. Im § 49 haben 

a) im Abs. 2 die Ht. a und b zu lauten: 

"a) als ganzjährige Berufsschulen mit minde­
stens einem vollen Schultag oder min­
destens zwei halben Schultagen ,in der 
Woche; oder 

b)als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit 
einem in jeder Schulstufe acht - in Schul­
stufen, die einem halben Jahr der Lehr­
zeit entsprechen, vier - zusammenhängen­
den Wochen dauernden Unterricht, wobei 
eine einmalige Unterbrechung eines Lehr­
ganges zu Weihnachten oder zu Ostern in 
der Dauer von höchstens einer Woche 
(ohne Anrechnung auf die Lehrgangsdauer) 
zulässig ist; wenn an ganzjährigen Berufs­
schulen gleicher Art zur Erfüllung des Lehr­
planes jedoch mehr als ein voller Schul­
tag oder zwei halbe Schultage notwendig 
sind, mit einem in jeder Schulstufe eine 
entsprechend erhöhte Zahl von Wochen 
dauernden Unterricht; oder"; 

ferner hat 

b) im Abs. 3 an die Stelle des Wortes "Unter­
richtstag" das Wort "Schultag" zu treten. 

5. Im § 58 Abs. 5 hat an die Stelle der Worte 
"Abgangszeugnis der vierten Klasse" das Wort 
"Abschlußzeugnis" zu treten. 

6. Im § 59 hat 

a) der Abs. 1 zu lauten: 
,,(1) Als Sonderformen der gewerblichen, tech­

nischen und kunstgewerblichen Fachschulen 
können Lehrgänge und Kurse zur fachlichen 
Weiterbildung eingerichtet werden, die bis zu 
vier Jahre umfassen. Solche Sonderformen sind 
insbesondere: 

a) Gewerbliche Meisters,chulen und Meister­
klassen zur Vorbereitung von· Personen 
mit abgeschlossener Berufsausbildung auf 
die Meisterprüfung oder zur Erweiterung 
der Fachbildung; 

b) Werkmeisterschulen und Bauhand,ierker­
schulen zur Erweiterung der Fachbildung 
von Personen mit abgeschlossener Berufs­
ausbildung; 
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c) kunstgewerbliche Meisterschulen und Mei­
sterklassen zur fachlichen Weiterbildung 
von Personen, die ihre besondere Eignung 
hiefür durch die erfolgreiche Ablegung 
einer Eignungsprüfung nachgewiesen 
haben."; 

b) der Abs. 5 zu lauten: 
,,(5) In den Fällen der Abs. 3 und 4 finden 

im übrigen die Bestimmungen des § 58 sinn­
gemäß Anwendung." 

7. Dem § 62 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

,,(6) Für die Aufnahme in die einjährige Haus­
haltungsschule ist die Ablegung einer Aufnahms-' 
prüfung nicht erforderlich." 

8. § 63 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Fachschulen für Sozialarbeit sind insbe­
sondere die Familienhelferinnenschulen." 

9. § 72 Abs.3 hat zu entfallen. 

10. Im § 73 ist 

a} am·Ende des Abs. 1 lit. b folgender Satz 
anzufügen: "Für die Aufnahme ist die Ablegung 
einer Aufnahmsprüfung nicht erforderlich."; 

b) nach Abs. 4 folgender Abs. 5 anzufügen: 
,,(5) Zur Vorbereitung auf die Aufnahme in 

eine Höhere technische oder gewerbliche Lehr­
anstalt für Berufstätige können einjährige Vor­
bereitungslehrgänge eingerichtet werden, deren 
Besuch jedoch nicht Voraussetzung für die Auf­
nahme in eine solche Lehranstalt ist. Für den 
Lehrplan solcher Vorbereitungslehrgänge sind 
die Bestimmungen des § 72 Abs. 5 sinngemäß 
mit der Maßgabe anzuwenden, daß nur jene 
Unterrichtsgegenstände vorzusehen sind, die für 
die Erwerbung des für die Aufnahme in die 
Höhere Lehranstalt für Berufstätige erforder­
lichen Bildungsstandes notwendig sind.". 

11. Am Ende des § 75 Abs. 1 lit. b und des 
§ 77 Abs. 1 lit. b ist jeweils folgender Satz 
anzufügen: 

"Für die Aufnahme ist die Ablegung emer 
Aufnahmsprüfung nicht erforderlich." 

12. Der gegenwärtige Text des § 81 erhält die 
Bezeichnung Abs. 1; ferner ist folgender Abs. 2 
anzufügen: 

,,(2) Im Lehrplan (§ 6) des Vorbereitungslehr­
ganges der Lehranstalt für gehobene Sozial­
berufe sind als Pflichtgegenstände vorzusehen: 
Religion, Deutsch, Lebende Fremdsprache, Ge­
schichte und Sozialkunde, Staatsbürgerkunde, 
Geographie und Wirtschaftskunde, Biologie, 

Mathematik, Physik und Chemie, Lebenskunde, 
Philosophischer Einführungsunterricht, Bild­
nerische Erziehung, Musikerziehung, Leibes­
-übungen." . 

13. § 82 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Bei besonderer Eignung für die berufliche 
Tätigkeit auf dem Gebiete der Sozialarbeit, 
welche durch die Ablegung einer Eignungsprü­
fung nachzuweisen ist, können auch Personen, 
und zwar in den Vorbereitungslehrgang, aufge­
nommen werden, die keine Reifeprüfung abge­
legt, jedoch eine über die Erfüllung der allge­
meinen Schulpflicht hinausreichende mindestens 
zweijährige Schulbildung erhalten haben und im 
Kalenderjahr der Aufnahme das 18. Lebensjahr 
vollendet haben oder vollenden.". 

14. Der erste Satz des § 98 hat zu lauten: 

"Die Ausbildung an den Bildungsanstalten für 
Kindergärtnerinnen schließt mit der Befähigungs­
prüfung für Kindergärtnerinnen, im Falle des 
§ 94 Abs. 2 mit der Befähigungsprüfung für 
Kindergärtnerinnen und Horterzieherinnen, im 
Falle des § 95 Abs. 3 mit der Befähigungsprüfung 
für Sonderkindergärtnerinnen, ab." 

15. § 113 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 

"a) für den hauswirtsch,aftlichen Fachunter­
richt: die erfolgreiche Ablegung der Reife­
prüfung einer Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenberufe oder eines 
Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für 
Mädchen sowie im letzteren Falle die Zu­
rücklegung einer mindestens dreimonatigen 
hauswirtschaftlichen Betriebspraxis;" . 

16. Im § 121 erster Satz ist das WOrt "er­
forderliche" durch das Wort "erfolgreiche" zu 
ersetzen. 

17. Im § 125 Abs. 1 hat der dritte Satz zu 
lauten: 

"Als weitere Aufgabe obliegt den Pädagogischen 
Instituten die Vorbereitung von Volksschul­
lehrern auf die Lehramtsprüfung für Haupt­
schulen und für Sonderschulen sowie die Vor­
bereitung auf die Lehramtsprüfung für Poly­
technische Lehrgänge.". 

18. Im § 126 wird dem Abs. 4 folgender Satz 
angefügt: 

"Sie können auch in Verbindung mit einer Be­
rufspädagogischen Lehranstalt oder mit einer 
Höheren technischen oder gewerblichen Lehr­
anstalt geführt werden.". 
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814 der Beila~en 3 

19. § 129 Abs. 5 hat zu lauten: I und 51 an die Stelle d,er Klassenschülerhöchs~-
zahl 36 die Klassenschülerhöchstzahl 40. DIe 

,,(5) (Grundsatzbestimmung.) Die Bestimmun- I Klassenschülerhöchstzahl 40 darf während dieses 
gen des § 49 Abs. 2 sind sinngemäß anzu- I Zeitraumes in einer Klasse jeweils für die Dauer 

d " wen en. eines Schuljahres nur überschritten werden, wenn 

20. Im § 131 haben 

a) Abs; 1 lit. k Z. 2 zu lauten: 

,,2. für jene Schüler, die spätestens zu Beginn 
des Schuljahres 1967/68 in einen einjährigen 
Maturantenlehrgang an einer LehreI:bildungs­
anstalt eintreten, bis zum Ende dieses Schul­
jahres," ; 

ihre Einhaltung in diesem Schuljahr aus nicht 
behebbaren personellen oder räumlichen Grün­
den undurchführbar ist. Ob diese Voraussetzung 
gegeben ist, hat bei den öffentlichen Pflich,t­
schulen die nach dem Ausführungsgesetz zu­
ständige Behörde nach Anhörung des Landes­
schulrates (Kollegium), bei Volks-, Haupt- und 
Sonderschulen sowie Polytechnischen Lehrgängen 
übero'ies nach Anhörung des Bezirksschulrates 
(Kollegium), festzustellen; ist die nach dem Aus­
führungsgesetz zuständige Behörde eine der ge-

b) an die Stelle des letzten Satzes des Abs. 1 nannt,en Schulbehörden des Bundes, so entfällt 
lit. k folgende beiden Sätze zu treten: das Erfordernis ihr,er Anhörung."; 

"Kuratorien für künftige Pädagogische Aka­
demien des Bundes (§ 124) können bereits ab 
1. September 1965 eingerichtet werden. überdies 
können ab 1. September 1966 Pädagogische Aka­
demien als Schul versuch (§ 7) eingerichtet wer­
den; in einem Land, in dem eine Pädagogische 
Akademie des Bundes als Schulversuch einge­
richtet wird, darf zugleich kein einjähriger Ma­
turantenlehrgang geführt werden."; 

c) Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Für die Zeit vom 1. Jänner 1965 bis zum 
31. August 1968 tritt in den §§ 43, 57, 71, 92, 
100, 108 und 116 an die Stelle der Klassen­
.schülerhöchstza:hl 36 die Klassenschülerhöchst­
zahl 40. Die Klasse~schülerhöchstzahl 40 darf 
während dieses Zeitraumes in einer Klasse jeweils 
für die Dauer eines Schuljahres nur überschritten 
werden, w,enn ihre Einhaltung in diesem Schuljahr 
aus nicht behebbaren personellen oder räumlichen 
Gründen undurchführbar ist. Ob diese V oraus­
setzung gegeben ist, hat das Bundesministerium 
für Unterricht bei Bundesschulen auf Antrag des 
zuständigen Landesschulrates (Kollegium) be­
ziehungsweise bei Zentrallehranstalten auf An­
trag des Leiters durch Mitteilung an den Landes­
schulrat beziehungsweise an den Leiter der 
Zentrallehranstalt festzustellen. Bei Privatschulen 
mit öffentlichkeitsrecht der unter den ersten 
Satz fallenden Schularten hat das Bundesmini­
sterium für Unterricht die Feststellung auf An­
trag des Schulerhalters mit Bes,cheid Zu treffen; 
der Antrag ist bei der Schulbehörde erster Instanz 
einzubringen. Die vorstehenden Bestimmungen 
sind auf private Pflichtschulen mit öffentHch­
keitsrecht sinngemäß mit der Maßgabe anzu­
wenden, daß für die Erlassung des Bescheides der 
Landesschulrat zuständig ist."; 

d) im Abs. 3 an die Stelle des zweiten Satzes 
folgende Sätze zu tr.eten: 

"Für die Zeit vom 1. Jänner 1965 bis zum 
31. August 1968 tritt in den §§ 14, 21, 33 Abs. 1 

e) nach Abs. 3 folgender Abs. 4 zu treten: 

,,(4) Für jene Schüler, die die lehrplanmäßig 
letzte Klasse (den lehrplanmäßig letzten Jahr­
gang) einer auslaufenden Schul art nicht erfolg­
reich besucht haben und zur Wiederholung der 
betreffenden Klasse berechtigt sind, verlängert 
sich die Anwendbarkeit der bisher geltenden 
Vorschriften um ein Schuljahr.". 

Artikel 11 

Im Schulorganisationsgesetz sind die Anfangs­
buchstaben folgender Schulartbezeichnungen groß 
zu schreiben: 

Polytechnischer Lehrgang, " 
Humanistisches Gymnasium, 
Neusprachliches Gymnasium, 
Realistisches Gymnasium, 
Naturwissenschaftliches Realgymnasium, 
Mathematisches Realgymnasium, 
Wirtschaftskundliches Realgymnasium für 

Mädchen, 
Musisch-pädagogisches Realgymnasium, 
Höhere Internatsschule. 

Artikel III 

(i) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit die Abs. 2 
und 3 nicht anderes bestimmen, mit 1. Juli 1965 
in Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 13 
treten mit der Maßgabe in Kraft, daß für die 
Aufnahme in den Vorbereitungslehrgang bis 
einschließlich für das Schuljahr 1967/68 die Voll­
endung des 17. Lebensjahres genügt. 

(3) Für das Inkrafttreten des Artikels I Z. 16 
gilt die Bestimmung des § 131 Abs. 1 lit. k des 
S9J.ulorganisationsgesetzes. 
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4 814 der Beilagen 

lit. c treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1965. . . 
(4) Die Bestimmungen des Artikels I Z. 20 I Artikel IV 

in Kraft. ~It. d:r Vollzle~üng dIeses. Bundesgesetzes, so-
(5) Die Ausführungsgesetze der Bundesländer I welt sIe In den WIrkungsbereIch des Bundes fällt, 

zu den Grundsatzbestimml!ngen des Artikels I sowie mit der Wahrnehmung der Rechte des 
Z. 2,4, 19 und 20 lit. d sind. innerhalb von sechs Bundes gemäß Artikel 14 Abs. 8 des Bundes-Ver­
Monaten, vom Tage der Kun.dmachung dieses fassungsgesetzes in der Fassung von 1929 ist das 
Bundesgesetzes an gerechnet, zu erlassen. Bundesministerium für Unterricht betraut. 

814 der Beilagen X. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 10

www.parlament.gv.at



814 der Beilaglen 5 

Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeines: 

Während des nunmehr fast dreijährigen Be­
stehens des Schul organisations gesetzes, . BGBL 
Nr. 242/1962, hat sich in einzelnen Punkten das 
Erfordernis nach gerin"gfügigen Abänderungen 
ergeben, wodurch in keiner Weise an den wesent­
lichen Bestimmungen des Gesetzes gerüttelt wer­
den soll. 

Zu Artikel I: 

Zu Z. 1: 

Da es sich bei "Naturgeschichte" und "Natur­
lehre" im Lehrplan der Volkschule um selb­
ständige Unterrichtsgegenstände handelt, muß 
das Wort "und" entfallen. 

Zu Z. 2: 

Nach der gegenwartlgen Fassung des § 25 
Abs. 1 Schulorganisationsgesetz kann zwar einer 

stufenformen der allgemeinbildenden höheren 
Schulen hätte die Benennung der Klassen mit 
5. bis 9. Klasse zu erfolgen. 

lit. b: 

Gemäß § 39 Abs. 5 haben sich die Lehrpläne 
des Aufbaugymnasiums und des Aufbaurealgym­
nasitims sowie des Gymnasiums für Berufstätige 
und des Realgymnasiums für Berufstätige nach 
den Lehrplänen der entsprechenden Normal­
formen zu richten. Bei der Auslegung dieser Be­
stimmung sind Zweifel aufgetaucht, ob damit 
auch die rechtliche Grundlage für den Entfall 
einzelner, nicht wesentlicher Unterrichtsgegen­
stände und die Zusammenfassung von Unter­
richitsgegenständen zu Gesamtgegenständen ge­
geben ist. Um jeden Zweifel auszusch,ließen, soll 
festgelegt werden, daß die Lehrpläne der ge­
nannten Sonderformen ,den Lehrplänen der 
Normalformen nur "im wesentlichen" zu ent­
sprechien haben. 

Volks- oder Hauptschule eine Sonderschulklasse 
angeschlossen werden, nicht aber einer Sonder- Iit. c: 
schule anderer Art. Nun ergibt sich aber in der 
Praxis die Notwendigkeit, etwa einer Allge- Die besondere pädagogische Situation der Hö-
meinen Sonderschule eine Klasse für schwerst- heren .. Intern~tss~u~en (Bund.eserziehungsanstal­
behinderte Kinder anzuschließen Dies soll durch ten) laßt. genngfuglge Abweichungen von den 
eine entsprechende Änderung' der in Rede 1 L~hrplänen .. der Normalformen .. der allgemein­
stehenden Bestimmung ermöglicht werden. In blld~nden ho~~ren Schule als. w~n.schenswert er­
gleicher Weise hat sich die Notwendigkeit gezei t schemen. So konnen vor allem die Im § 38 Abs. 2 
innerhalb einer Sonderschulklasse Abteilung~~ genannten bes.onderen Aufga~.en der Höheren 
nach verschiedenen Lehrplänen führen zu Int~.rn~tsschule~ nur dan~. erfuHt w~rden, ';.enn 
können, also etwa innerhalb einer Sonderschul- zusatzhche . Pfh.chtgegenstande,. Fre,l,gegenstande 
klasse einen Teil der Schüler nach dem Lehrplan u~d unverbmdhche .. übun~~n el~gefuhrt w~r~en 
der Allgemeinen Sonderschule, den Rest der konnen. Demgegenuber la~t die g~genwartlge 
Schüler nach dem Lehrplan der Sonderschule für Fassung. des. § .. 39 Abs. 6 eme, Abwel~1Ung nur 
schwerstbehinderte Kinder zu unterrichten. Diese durch die Emfuhrung von relativen Pfltchtgegen­
Möglichkeit soll durch Anfügung eines Satzes ständen und Freigegenständen zu, 
eröffnet werden. 

Zu Z. 3: 

lit. a: 

Das Musisch-pädagogische Realgymnasium bil­
det gemäß § 37 Abs. 2 des Schulorganisations­
gesetzes eine selbständige fünf jährige Oberstufe. 
Zur übereinstimmung mit den sonstigen Ober-

Zu Z. 4: 

lit. a: 

Gemäß § 10 Abs. 3 lit. ades Schulzeitgesetze< 
BGBL Nr. 193/1964, sind Schultage an ganz­
jährigen ß.erufsschulen "mindestens ein voller Tag 
oder mindestens zwei halbe Tage in der Woche". 
Nach der gegenwärtigen Fassung des Schulorgani­
sationsgesetzes haben die ganzjährigen Berufs-
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schulen jedüch lediglich "einen vüllen Unter­
richtstag in der Wüche". Zwecks übereinstim­
mung der beiden den gleichen Gegenst~n~ be­
treffenden Bestimmungen des SchulürgamsatlOns­
gesetzes und des Schulzeitgesetzes ist eine .ent­
sprechende Abänderung des § 49 Abs. 2 11t. a 
erfürderlich. 

Die vürliegende Fassung des § 49 Abs. 2 Ht. t; 
enthält fülgende Ergänzungen: 

1. Festsetzung, daß Lehrgänge, die einem hal­
ben Jahr der Lehrzeit entsprechen, vier zusam­
menhängende Wüchen dauern. 

2. Festsetzung, daß eine einmalige _Unter~ 
brechung eines Lehrganges zu Weihnachten üder 
zu Ostern in der Dauer vün höchstens einer 
W üche zulässig ist. 

3. Erhöhung der Wüchenzahl vün Lehrgängen, 
bei denen eine erhöhte Zahl vün Unterrichts­
stunden vürgesehen ist. 

Die unter 1. erwähnte Einfügung ist im Hin­
blick darauf nütwendig, daß die Schulpflicht ge­
mäß § 21 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes der 
Dauer der Lehrzeit entspricht. Bei Gewerben, 
die eine dreieinhalbjährige Lehrzeit haben, ent-

i spricht dem letzten halben Jahr der Lehrzeit ein 
halbes Schuljahr an der ganzjährigen Berufsschule. 
Bezüglich der Handhabung an lehrgangsmäßigen 
Berufsschulen haben sich Zweifelsfragen ergeben, 
weshalb eine diesbezügliche KlarsteIlung nütwen­
dig erscheint. 

Zu der unner 2. genal1Jlltien Ergänzung ist zu 
bemerken, daß gemäß § 10 Abs. 6 des Schul­
zeitgesetzes, BGB1. Nr. 19311964, die Dauer der 
Haupt-, Weihnachts- und Osterferien sO' zu be­
stimmen ist, daß die im Lehrplan vorgesehene 
Zahl der Unterrichtsstunden für ,eine Schuls,tufe 
durch Tage, die schulfrei sind, um nicht mehr 
als ein Zehntel unterschritt'en werden darf. Für 
Lehrgänge, in die Weihnachten üder O.st~rn 
fällt, ergibt sich dadurch eine gewisse Schwler~g­
keit. Durch die Möglichk,eit, den Lehrgang em· 
mal (ühne Anr,echillung auf seine Dauer) zu 
unterbrech'en, süll eine dem Grundsatzgesetz ent­
sprechende Ausführungsgesetzgebung beziehungs'­
weise eine gesetzmäßige Verwaltungspra~is ge­
währleistet werden. 

In jenen FälLen, in denen nach § 49 Abs. 2 
lit. a in der Fassung der vürliegenden Nüvelle 
<In ganzjährigen Berufsschulen mehr als ein vüller 
Tag üder mehr als zwei halbe Tage unterrichtet 
wird oder zumindest unterrichtet werden müßte, 
wenn es ganzjährige Berufsschulen der betreffen­
den Fachriehtung gäbe, ist ,es auch! notwendig, 
die Dauer der lehrgangsmäßigen Berufsschulen 
zu verlängern. De'r vermehrte Unterrich·t, der 
im Hinblick auf die SchwrerigkeiJt einzelner 
Gewerbe nütwendig 'ist, kann innerhalb der 
nürmalen Lehrgangsdauer von acht Wochen 
nicht untergebracht werden, ohne eine über-

lastung der Schüler mit slich zu bringen. Aus 
diesem Grunde wutde' di'e unter 3. genannte 
Ergänzung aufgenommen. 

lit. b: 

Hier hanldelt es sich Lediglich um eine termino­
logische Angleichung des Schulorganisations­
g,esetzes an das Schulzeitgesetz. 

Zu Z. 5: 

Die vorliegende Neufassung des § 58 Abs. 5 
dient der KlarsteIlung, um zu vermeiden" daß 
Schüler, die die vierjährige Fachschulie lediglich 
drei Jahre besuchen oder nach B,eendigung der 
4. Klasse die Abschlußprüfung nicht ablegen, 
die gleichen gewerberechtlich1elll Begünstigung,en 
erlangen, wie sie den Absülventen des gesamten 
Bildungsganges der vierjährigen Fachsqmlen zu­
kommen .. 

Dazu kümmt, daß das Wort Abgangszeugnis 
im Bereich des Schulwesens 'einen anderen Be­
griffsinhalt hat, als er in den gewerberechtlichen 
Vorschriften verwendet wird. Ein Abgangszeug­
nis wird nämlich dann ausgestellt, wenn ein 
Schüler während des Schuljahr,es! ausscheidet. Ein 
Abs,chlußzeugnis wird hingegen dann ausgestellt, 
wenn ein Schüler sowohl die letzte Klasse der 
betreffel1lden Schulart erfolgreich besucht als 
auch eine etwa vürgesehene Abschlußprüfung 
(w1e dies an den g,ewerblichen und technischen 
Fa,chschulen vürgesch.ri,ehen ist) abgelegt hat. 

Zu Z. 6: 

lit. a: 

Neben Meisterschulen und Meisterklass<elll, die 
der Vürbereitung auf die Meisterprüfung dienen, 
gab es schon bisher kunstgewerbliche Meister­
schulen und Meist,erklassen, die lediglich zur fach­
lichen Weiterbildung von Personen dienen, die 
eine besündere Eignung auf dem betreffel1!den 
künstlerischen Gebiet haben. Nach der gegen­
wärtigen Fassung des § 59 Abs. 1 ist jedüch 
lediglich auf die gewerblichen Meisters~huJen und 
Mei'sterklassen B,edacht g,enümmen. DIeser Man­
gel süll durch -eine lentsprech,ende Neufassung der 
in Rede 'stehenden Bestimmung behüben werden. 

,Iit. b: 

In der Praxis haben sich Unklarheiten er­
geben, üb die Best!immungen des § 58 auch auf, 
die Sünderfürmen der technischen und gewerb­
lichen Fachschulen Anwendung finden oder nur 
die Lehrplanvürschriften. Durch die vorliegende, 
Nüvellierung soll jeder Zweifel beseitigt werden. 

Zu Z. 7: 

Gemäß § 55 gilt für alle berufsbildenden mitt­
leren Schulen, daß für die' Aufnahme d~e Ab­
legung einer Aufna:hmsprüfung erfürderltch ist, 
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soweit in den Bestimmungen der §§ 58 bis 63 
nicht anderes bestimmt ist. Demnach ist auch 
für die Aufnahme in die einjährige Haushal­
tungsschule (§ 62 Abs. 2 lit. a) eine Aufnahms­
prüfung erforderlich. DiJese Beschränkung des 
Zuganges zu den einjährigen Haushaltungs­
schulen hat sich jedoch nicht als zweckmäßig 
erwiesen. Eine Unterscheidung des Zuganges 
zwischen dem Polytechnischen Lehrgang und der 
einjährigen Haushaltungsschule ist auch. bei Ent­
fall des Erfordernisses einer Aufnahmsprüfung 
darin gegeben, daß für die einjährige Haus­
haltungsschule jedenfalls die erfolgreiche Erfül­
lung der ersten acht Jahre der allgemeinen Schul­
pflicht Voraussetzung ist, was auf den Poly­
technischen Lehrgang nicht zutrifft. 

Zu Z. 8: 

fung erforderlich, soweit für Sonderformen nic.ht 
ausdrücklich anderes bestimmt ist. Da in den 
§§ 73 Abs. 1 lit. b, 75 Ahs. 1 lit. bund 77 
Abs. 1 lit. b diesbezüglich keine besonderen 
Bestimmungen für die Abiturientenlehrgänge 
vorgesehen sind, bedürfte die Aufnahme in diese 
der erfolgreichen Ablegung einer Aufnahms­
prüfung. Dies widerspricht aber der bisherigen 
langjährigen Praxis, und es besteht auch keinerlei 
Bedarf nach einer derartigen Beschränkung des 
Zuganges. Aus diesem Grund sollen die in Rede 
stehenden Bestimmungenentspnechend ,ergänzt 
werden. 

Zu Z. 10 lit. b: 

Nach den gegenwä.rtig geltenden Bestimmun­
gen für die Aufnahme in di.e Höheren tech­
nischen und gewerblichen Lehranstalten für 

Der 2. Absatz des § 63 hat in den parlamen- Berufstätige haben die Aufnahmswerber eine· 
tarischen Beratungen über das Schulorganisations- Aufnahmsprüfung über den Lehrstoff der ersten 
gesetz ,eine Neufassung gegenüber der seiner- bei den Jahrgänge der Höheren technischen und 
zeitigen.. Regierungsvor!~ge erfahren ... Dabei gewerblichen Lehranstalten abzulegen. Zur Er­
wurde ubersehen, daß dl'~. Daue~ des ~,I1dun~s- werbung des dementsprechenden Wissens besucht 
?anges der ~achschulen fur SO~Ialarbelt. bereIts die Mehrzahl der Aufnahmswerber schon gegen­
Im Abs.. 1 m~o,fern festgeleg.~ .. Ist: als ~Ie dar- I wärtig bestehende Vorbereitungslehrgängc, für 
nach "emen em- 0 der zwclJahngen BIldungs- die da's Schulorganisations"esctz keine Grundlage 
"f D "b b' Ab . 2. . b .. gang um assen. ..cmge~enu e: eS~lmm: s.' bIetet. Durch emeentspl'cchende Erganzung des 

~~ß .Fachschule~, fu~ Sozialarbe!t "em- ? I S zwel- § 73 soll auch dieser Vorbereitungslehrgang, der 
phnge Schulen smd. Um diesen Widerspruch einem echuen Bildungsbedarf entspricht gesetz-
zu bes'eitigen, ist eine. Neufassung des Abs. 2 lich fundiert werden. ' 
erforderlich, die jedoch inhaltlich keine Ande-
mng bedeutet. 

Zu Z. 9: 

Die Gliederung der Höheren technischen und 
gewerblichen Lehranstalten in eine zweijähri&e 
Unterstufe und eine dreijährige Oberstufe mlt 
eine"m Ausleseverfahren am Ende der Unterstufe, 
die durch den § 72 Abs. 3 in übereinstimmung 
mit der vorhergehenden Praxis festgdegtwor­
den ist, hat sich nicht bewährt. 

Es widerspricht außerdem der übung im ge­
samt'en sonsti~en Schulwesen, einem Schüle·r 
trotz, ausschließlich positiver Notlen den Auf­
stieg in die nächsthöhere Klasse der gleichen 
Schulart zu verwehren. 

Durch den Entfall dieser Bestimmung soli je­
doch nichts daran geändert werden, daß es jedem 
Schüler freisteht, nach erfolgrei,chem Besuch des 
H. Jahrganges der Höheren t,e chnis ehen Lehr­
anstalt ohne Prüfung in die 3. Klasse der Fach­
schule überzuwechseln. Darüber hinaus soll es 
jedem Schüler nach erfolgreichem Besuch einer 
2. Klasse der Fachschule fr,eistehen, um Aufnahme 
in deli. III. Jahrgang der Höheren Lrhranstalt 
gleicher Fachrichtung anzusuchen. 

Zu Z. 10 lit. a und Z. 11: 

Gemäß § 68 ist für alle berufsbildenden höhe­
ren Schulen die Ablegung einer Aufnahmsprü-

Zu Z. 12: 

Zweck des Vorhereitungslehrganges der Lehr­
anstalt für gehobene Sozialbe,rufe i'st di,e Ver­
tiefung der Allgemeinbildung der Aufnahms­
werber ohne Reifeprüfung. In diesem Sinne ist 
aueh der gegenwärtig in Kraft stehende Lehr­
plan gestaltet. DieS1er Lehrplan hat aber keine 
ausreichende gesetzliche Deckung im Schulorgani­
sationsgesetz, was durch die Einfügung einer 
entspr,echenden Bestimmung im § 81 behoben 
werden soll. 

Zu Z. 13: 

Die' Aufnahme in eIne Lehranstalt für ge­
hobene Sozialberufe ~etzt im Normalfall die 
erfolgreiche AbIegung der Reif.eprüfung einrr 
höheren Schule voraus (§ 82 Abs. 1 Schulorgani­
sationsgesetz). Bei besonderer Eignung für die 
berufliche Tätigkeit auf dem Gebi,ete der Sozial­
arbeit können jedoch auch Personen aufgenom­
men werden, die keine Reifeprüfung abgelegt 
haben, "jedoch eine über die Erfüllung der allg,e­
meinen Schulpflicht hinausreichende mindestens 
dreijährige Schulbildung erhalten haben". Die 
zuletzt genannten Personen haben gemäß § 80 
Abs. 1 vor dem B,esuch der vier Semester um­
fassenden Fac.h.ausbildung einen einjährigen Vor­
bereitungslehrgang zu absolvieren. 
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Die meisten Aufnahmswerberinnen ohne 
Reifeprüfung kommen gegenwärtig aus den drei­
jähri~en Fachschulen für wirtschaftlich,e Frauen­
berufe. Sie treten unmittelbar nach der Absol­
vierung der 3. Klasse der Fachschule für wirt­
schaftlich'e Frauenberufe in denei.njähri~eIT Vor­
bereitungslehrgang der Lehranstalt für gehobene 
Sozialb:eruf·e ein. 

Ab dem Schuljahr 1966/67 (in dem .erstmals 
die Verlängerung der aHgemeinen Schulpflicht 
auf neun Jahre wirksam wird) ergibt sich die 
Schwierigkeit, daß die Abgänger der dreijährigen 
Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe zwi­
schen der Absolvierung der zuletzt genannten 
Schule und dem Eintri~t in den ,einjährigen Vor-' 
bereitungslehrgang ein zusätzlich,es Schuljahr in 
einer anderen Schule zurücklegen müßten, um 
eine "über die Erfüllung der all.gemeinen Schul­
pflicht hinausreichende mindestens. dreijährige 
Schulbildung" nachweisen zu können, weil das 
9. Jahr der allgemeinen Schulpflicht in der 
1. Klasse der Fachschule für wirtschaftliche 
Frauenberufe erfüllt wird. 

Durch dieses eine Jahr, für das es keine geeig­
nete Schulart gibt,' ist eine Ablenkung der Be­
werberinnen von ihrem eigentlichen Berufsweg 
zu befürchten. Dieser Umstand hätte wahrschein­
lich eine unerwünschte Einschränkung des Zu­
ganges zu den Lehranstalten für gehobene Sozial­
berufe zur Folge, der umso bedauerlicher wäre, 
als es sich beim Fürsorgerinnenberuf ohnehin um 
einen Mangelberuf handelt. 

Aus diesem Grunde scheint es zweckmäßig, die 
nachzuweisende Schulbildung auf zwei über die 
allgemeine Schulpflimt hinausreichende Schuljahre 
herabzusetzen. Obgleich die Verlängerung der 
Schulpflicht auf neun Jahre erst im Schuljahr 
1966/67 wirksam wird, sollte diese Regelung so­
fort in Kraft gesetzt werden, weil die Abgänge­
rinnen der bis zur Schulgesetzgebung des Jahres 
1962 nur zweijährigen Hal].delssch'ulen, die in 
mehreren Fällen den Fünorgerinnenberuf ergrei­
fen wollten, nach der gegenwärtigen Regelung 
davon ausgeschlossen sind. 

Gleichzeitig mit dieser Herabsetzung der ge­
forderten Dauer der Schulbildung muß aber ein 
Mindestalter .eingeführt werden, weil für die in 
Rede stehende Ausbildung eine größere Reife 
erforderlich ist und eine Benachteiligung der in 
erster Linie für die Aufnahme in Frage kommen­
den Maturanten vermieden werden soll. Die Be­
werberinnen mit Reifeprüfung (einer fünfjähri­
gen Handelsakademie oder Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Frauenberufe oder einer neun­
jährigen allgemeinbildenden höheren Schule) 
können nämlich frühestens mit 19 Jahren in die 
Fachausbildung der Lehranstalt für gehobene 
Sozialberufe eintreten, während Aufnahmswerber 
ohne Reifeprüfung bei Herabsetzung der über 
die al1gerpeine Schulpflicht hinausgehenden Schul-

bildung auf zwei Jahre bereits mit 17 Jahren in 
den einjährigen Vorbereitungslehrgang und mit 
18 Jahren m die Fachausbildung eintreten 
könnten. 

Aus diesem Grunde soll ein Mindestalter von 
18 Jahren verlangt werden. In einer übergangs­
zeit bis zum Schuljahr 1967/68, in dem die letz­
ten Abgänger der noch nicht verlängerten Arten 
der höheren Schulen (vierjährige Handelsakade­
mien und Höhere Lehranstalten für wirtschaft­
liche Frauenberufe) als Aufnahmswerberinnen in 
Betracht kommen, soll das 17. Lebensjahr für den 
Eintritt in den Vorbereitungslehrgang genügen 
(vgl. Artikel II Abs. 2 des Novellenentwurfes). 

Zu Z. 14: 

Die, Befähigungsprüfungen für Sonderkinder­
gärtnerinnen wurden bisher vor selbständigen 
Prüfungskommissionen ohne unmittelbaren Zu­
sammenhang mit den Bildungsanstalten für Kin­
dergärtnerinnen abgelegt. Da gemäß § 95 Abs.3 
die Ausbildung der Sonderkindergärtnerinnen an 
den Bildungsanstalten für Kindergärtnerinnen er­
folgt, erscheint es zweckmäßig, auch die Befähi­
gungsprüfungen an die Bildungsanstalt für Kin­
dergärtnerinnen zu verlegen. 

Zu Z. 15: 

Die gegenwärtige Bestimmung, wonach die 
Aufnahmswerber m die Berufspädagogischen 
Lehranstalten für den hauswirtschaftlichen Fach­
unterricht außer der Reifeprüfung einer Höheren 
Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe oder 
eines Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums für 
Mädchen eine mindestens zehnmonatige hauswirt­
schaftliche Betriebspraxis nachzuweisen haben, hat 
sich nicht bewährt, weil dadurch der Zugang zu 
den Berufspädagogischen Lehranstalten in uner­
wünschter Weise erschwert wird. Für die Auf­
nahmswerber mit Reifeprüfung einer Höheren 
Lehranstalt für wirtschaftliche Frauenberufe soll 
das Erfordernis einer zehnmonatigen Betriebs­
praxis überhaupt entfallen, da sie ohnehin lehr­
planmäßig eine dreimonatige Ferialpraxis im 
Laufe ihrer Schulbildung nachweisen müssen. Das 
zuletzt genannte Erfordernis besteht hingegen 
nicht bei den Schülerinnen des Wirtschaftskund­
lichen Realgymnasiums für Mädchen, weshalb es 
für die Aufnahme in die Berufspädagogische 
Lehranstalt gesondert vorzusehen wäre. 

Zu Z. 16: 

Die hier vorgenommene Berichtigung' eines 
sinnstörenden Druckfehlers ist nur deshalb nicht 
im administrativen Wege möglich gewesen, weil 
dieser Druckfehler schon in der seinerzeitigen ge­
druckten Regierungsvorlage (Nr. 733 der Bei­
lagen zu den stenögraphischen Protokollen des 
Nationalrates, IX. GP.) enthalten war. 
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Zu Z. 17: 

ßemäß § 125 Abs. 1 obliegt den Pädagogischen 
Instituten zwar die Vorbereitung von Volks­
schullehrern auf die Lehramtsprüfung für Haupt­
schulen und für Sonderschulen, nicht aber die 
Vorbereitung auf die Lehramtsprüfung für Poly­
technische Lehrgänge. Für die Vorbereitung auf 
eine Lehramtsprüfung für Polytechnische Lehr­
gänge gibt es gegenwärtig keine gesetzlichen Be­
stimmungen; eine entsprechende Ergänzung des 
Schulorganisationsgesetzes erscheint daher erfor­
derlich, wobei diese Vorbereitung nicht auf 
Volksschullehrer beschränkt sein soll. 

Zu Z. 18: 

In dem dem Begutachtungsverfahren unter­
zogenen Entwurf einer Schulorganisationsgesetz­
Novelle war vorgesehen, daß durch entsprechende 
Ergänzung der Bestimmungen der §§ 110, 113 
Abs. 1 lit. bund 114 die Ausbildung der Lehrer 
für Kurzschrift und Maschinschreiben an berufs­
bildenden mittleren und höheren Schulen sowie 
der Berufsschullehrer (für gewerbliche und kauf­
männische Berufsschulen) an Berufspädagogischen 
Lehranstalten stattfinden sollte. 

Die Regelung der Ausbildung von Berufsschul­
lehrern wurde zwar allgemein begrüßt, doch er­
gab sich bei der näheren Beratung dieses Problem­
kreises, daß die besondere Situation des Berufs­
schulwesens, in dem auf erfahrene Praktiker der 
Gewerbe nicht verzichtet werden kann, die Zu­
rücklegung einer praktischen Lehrtätigkeit vor 
dem Eintritt in einen entsprechenden päd?-gogi­
schen Ausbildungslehrgang und der Ablegung 
der Lehramtsprüfung unbedingt erfordert. Nach 
dem Aufbau des Schulorganisationsgesetzes ist es 
aber nicht möglich, für die Berufspädagogischen 
Lehranstalten als Aufnahmsvoraussetzung die Zu­
rücklegung einer Zeit der praktischen Lehrtätig­
keit vqrzusehen. Vielmehr hat die nähere Bera­
tung der Angelegenheit gezeigt, daß es den Be­
dürfnissen des Berufsschulwesens angemessener 
ist, entsprechende Lehrgänge an Berufspädagogi­
schen Instituten durchzuführen; dafür bieten auch 
die Bestimmungen des § 125 Abs. 2 die ent­
sprechenden Voraussetzungen, da darin ausdrück­
lich bestimmt ist, daß die Berufspädagogischen 
Institute der Vorbereitung auf Lehramtsprüfun­
gen für berufsbildende Schulen (wozu auch die 
Berufsschulen zählen) dienen. 

Es besteht daher die Absicht, Berufspädagogi­
sdle Institute zu errichten oder dom so auszu­
bauen, daß sie den Notwendigkeiten der Vor­
bereitung von Berufsschullehrern auf die Lehr­
amtsprüfung für Berufsschulen gerecht werden. 
Diesem Zweck kann in manchen Fällen jedoch 
nur dadurch in en tsprechender Weise Re,chnung 
getragen werden, daß Berufspädagogische Insti­
tut~ .in enger Verbindung mit Höheren techni-

schen oder gewerblichen Lehranstalten oder mit 
Berufspädagogischen Lehranstalten geführt wer­
den, an denen die notwendigen Lehrer für den 
theoretischen und praktischen Unterricht zur 
Verfügung stehen. Aus diesem Grunde erscheint 
eine Ergänzung des § 126 Abs. 4 notwendig, die 
diesen organisatorischen Zusammenhang ermög­
licht. 

Zu Z. 19: 

Die in Vorarlberg bestehenden hauswirtschaft­
lichen Berufsschulen sind gemäß der derzeitigen 
Fassung des § 129 Abs. 5 nur als ganzjährige 
Berufsschulen mit einem Smultag in der Woche 
möglich. Demgegenüber besteht in Vorarlberg 
der Wunsch, die vor Inkrafttreten des Schul­
organisationsgesetzes bestandene Praxis gesetzlich 
zu ermöglichen, daß in Einzelfällen die hauswirt­
s·chaftlvche Berufsschule auch lehrgangs- oder 
saisonmäßig geführt wird. Dadurch kann auf die 
Bedürfnisse' einzelner Fremdenverkehrsgegenden 
und jener Täler Rücksicht genommen werd~n, in 
denen die Familien das sogenannte Vorsäß be­
ziehen. Aus diesem Grunde soll die Bestimmung 
des § 49 Abs. 2, die' die ganzjährige, die lehr­
gangsmäßige und die saisonmäßige Führung für 
die gewerblichen und kaufmännischen Berufs­
schulen vorsieht, auch für die hauswirtschaftlichen 
Berufsschulen anwendbar erklärt werden. 

Zu Z. 20: 

lit. a und b: 

Im Hinblick auf den gegenwärtigen Mangel an 
Volksschullehrern soll die Möglichkeit der Füh~ 
rung einjähriger Maturantenlehrgänge an Lehrer­
bildungsanstalten bis zum Schuljahr 1967/68 
nach der derzeitigen Rechtslage nur bis zum 
Schuljahr 1965/66) gegeben werden, soweit hirnt 
in einem Land schon ab dem 1. September 1966 
eine Pädagogische Akademie des Bundes als Schul~ 
versuch geführt wird. 

Bei der Vorbereitung der Errichtung der Päd­
agogischen Akademien des Bundes hat sich die 
Notwendigkeit ergeben, bereits zu ernemfrü­
hen Zeitpunkt Kuratorien im Sinne des .§ 124 
einzurichten, damit zeitgeremt alle interessierten 
Kreise zur Mitwirkung herangezogen werden 
können. Deshalb ist eine Vorverlegung der Wirk­
samkeit dieser Bestimmung erforderlirn. 

Iit. e: 

Die Verlängerung des Bildungsganges verschie­
dener Schularten durch das Schulorganisations­
gesetz sowie die Auflassung der Lehrerbildungs­
anstalten bringt es mit sirn, daß an den auslaufen-. 
den Schularten ein nicht erfolgreicher Abschluß 
einer Klasse, die im darauffolgenden Schuljahr 
nicht mehr geführt wird, den Verlust zweier be­
ziehungs~eise bei Lehrerbildungsanstalten dreier 
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Schuljahre bedeutet und wegen der Verschieden­
heit der Lehrpläne der bisherigen und der neuen 
Schularten Schwierigkeiten auftreten. Besondere 
Härten bedeutet dies für Schüler, die die lehr­
planmäßig letzte Klasse einer auslaufenden Schul­
art nicht erfolgreich besuchen. 

gegeben ist. 
bestimmung 
werden. 

Durch die vorliegende Entwurfs­
soll diese Divergenz behoben 

Zu bemerken ist, daß bei späteren Novel­
Iierungen etwa des Schulpflichtgesetzes oder des 
Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes auch in 
diesen Gesetzen diese orthographische Änderung 
berücksichtigt werden soll. In d,er vorliegenden 
Novelle wurde davon abgesehen, sie auch für 
diese Gesetze für anwendbar zu erklären, weil 
es nicht zweckmäßig ist, eine solche Novellierung 
in der Form einer Lex fugitiva vorzunehmen. 

Um diesen Schülern die Möglichkeit zu geben, 
in dem unmittelbar folgenden Schuljahr in Form 
von Gruppenunterricht oder von Sammelklassen 
die betreffende Klasse zu wiederholen, erscheint 
die Aufnahme einer entsprechenden Bestimmung 
über die Weitergeltung der bisherigen Vorschrif­
ten zweckmäßig. Sie würde in folgenden Schul~ 
arten zur Anwendung gelangen: Zu Artikel III: 

für Schüler bisher dreijähriger Schularten 1m Mit Rücksicht darauf, daß die Aufhebung der 
Schuljahr 1965/66, Bestimmungen des § 72 Abs. 3 hinsichtlich der 

für S,chüler bisher vierjährig,er Schularten 1m Beschränkung des Aufsteigens vom II. in den 
Schuljahr 1966/67, III. Jahrgang der Höheren technischen und ge-

für Schüler der bisherigen Lehrer- und Lehre- werblichen Lehranstalten schon für die Schüler 
rinnenbil,dungsanstalten im Schuljahr 1967/68, I des laufenden Schuljahres gelten soll, ist das In­

flir Schüler bisher achtjähriger Schularten im I krafttreten der Novelle vor dem Beginn der 
Schuljahr 1970/71. I Hauptferien 1965 notwendig. 

Zu Artikel 11: 

Bei der Redaktion des Schulorganisations­
gesetzes wurde die Großschreibung der Eigen­
schaftsworte' bei Schulartbezeichnungen unein­
heitlich behandelt. Während bei den meisten 
Schulartbezeichnungen, etwa bei den "Höheren 
technischen Lehranstalten", den "Berufspädagogi­
schen Lehranstalten" und den "Pädagogischen 
Akademien", der Anfangsbuchstabe groß ge­
schrieben ist, wird er bei den Bezeichnungen 
"polytechnischer Lehrgang", "humanistis·ches 
Gymnasium" und andere mehr klein geschrie­
ben, ohne daß dafür eine sachliche Begründung 

Mit diesem Bundesgesetz sind keine unmittel­
baren finanziellen Auswirkungen für den Bund 
und di,e Länder verbunden. Durch die Bestim­
mungen ,der Z. 10 lit. b (betreffend den Vor­
bereitungslehrgang an Höheren technischen 
Lehranstalten für Berufstätige) ergäben sich nur 
dann finanzielle Belastungen für den Bund, wenn 
diese Vorbereitungslehrgänge - wozu das Ge­
setz nicht verpflichtet - als Bundesanstalten 
eingeri>chtet werden und daher gemäß § 5 des 
Schulorganisationsgesetzes kein Schulgeld ein­
gehoben werden darf. 
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